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ARBEITSMARKTPOLITIK

Stefan Seil

Reform der Arbeitsmarktpolitik
Das Arbeitsförderungsgesetz von 1969 wurde im Laufe seines Bestehens mit immer 

mehr Ergänzungen versehen. Nunmehr plant die Bundesregierung, das AFG grundlegend 
zu reformieren. Wird das neue AFG den Anforderungen der durch die Massen

arbeitslosigkeit entstandenen Probleme gerecht? Welche finanziellen Auswirkungen sind
mit der Reform verbunden?

Das Arbeitsförderungsgesetz (AFG) von 1969’ gilt 
seit langem als grundlegend reformbedürftig. Das 

AFG ist Mitte der 60er Jahre -  und damit unter völlig 
anderen ökonomischen Rahmenbedingungen als w ir 
sie heute haben -  ausgearbeitet worden. Es basiert 
auf der Konzeption einer präventiven, aktiven Arbeits
marktpolitik m it dem Kernbereich Förderung der be
ruflichen Qualifizierung. Vor allem hierüber sollten die 
Anpassungslasten des (technologischen) Struktur
wandels arbeitnehmer- und arbeitgeberseitig aufge
fangen werden2. Die „Philosophie“ des AFG ist nur vor 
dem Hintergrund der damaligen Konzeption einer 
Globalsteuerung zu verstehen, die im Sinne einer ar
beitsmarktpolitischen „Feinsteuerung“ ergänzt wer
den sollte. Damit verbunden war eine umfassende 
Zielsetzung, die in den §§ 1 und 2 AFG normiert wur
de. Die arbeitsmarktpolitischen Instrumente des AFG 
sollen sowohl das Niveau der Beschäftigung wie auch 
deren Struktur beeinflussen, um dadurch zu einer 
Förderung des W irtschaftswachstums beizutragen3.

Bereits seit M itte der 70er Jahre ist das AFG mit 
dem Phänomen (bleibender) Massenarbeitslosigkeit 
allerdings einem völlig anderen ökonomischen Umfeld 
ausgesetzt als in der arbeitsmarktlichen „Schön
wetterperiode“ während seiner Entstehung. Die sich 
hieraus entwickelnden Spannungen wurden seit An
fang der 80er Jahre immer deutlicher; seit dieser Zeit 
wurden fast jährlich Änderungen des AFG vorgenom
men, mit denen der Gesetzgeber versuchte, über 
Variationen bei Niveau und/oder Dauer bestimmter
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Leistungen die Ausgabendynamik in der Arbeitslosen
versicherung zu begrenzen.

Mit der krisenhaften Arbeitsmarktentwicklung im 
Gefolge der deutschen Vereinigung -  also der Trans
formationsarbeitslosigkeit in den neuen und der kon
junkturell wie auch strukturell bedingten Zunahme der 
Arbeitslosigkeit in den alten Bundesländern -  hat sich 
der Problemdruck innerhalb der Arbeitslosenversiche
rung potenziert. Als Folge der grundsätzlichen Ent
scheidung, die vereinigungsbedingten Kosten der Ar
beitslosigkeit überwiegend durch Beiträge zu finan
zieren, sowie der -  politisch gewollten -  Funktionall- 
sierung der arbeitsmarktpolitischen Instrumente im 
Sinne einer massiven Auffangfunktion in Ostdeutsch
land verdreifachte sich nicht nur das Haushalts
volumen der Bundesanstalt für Arbeit, sondern auch 
die Defizite und die hieraus resultierenden Bundes
zuschüsse. 1993 erreichte die Defizitdeckung durch 
Bundesmittel m it 24,4 Mrd. DM ihr Maximum4. Die

’ Vgl. zur Entw icklungsgeschichte des AFG den im m er noch lesens
werten Beitrag von H. L a m p e r t :  20 Jahre A rbeitsförderungsge
setz, in: M itteilungen aus der A rbeitsm arkt- und Berufsforschung, 
1989, S. 173 ff.

2 Die Hervorhebung der beruflichen W eiterbildung im arbeitsm arkt
politischen Instrum entarium  des AFG korrespondierte dam als mit 
weiteren, den Bereich der beruflichen und schulischen Bildung be
treffenden Gesetzen -  also dem  Berufsbildungsgesetz und dem  Bun
desausbildungsförderungsgesetz. Zur Entw icklung der AFG-geför- 
derten beruflichen W eiterbildung vgl. S. S e i l :  Abbau der aktiven Ar
beitsm arktpo litik  am Beispiel der Fortb ildungs- und Um schulungs
maßnahmen, in: W SI-M itte ilungen, 1994, S. 551 ff.

3 Im § 2 des AFG sind acht Z ielbereiche der A rbeitsm arktpo litik  auf
geführt: Vermeidung und Beseitigung von A rbeits losigke it und unter
w ertiger Beschäftigung sow ie eines Arbeitskräftem angels, Förderung 
der beruflichen Beweglichkeit der Erwerbstätigen, Vermeidung und 
Bearbeitung der nachteiligen Folgen aus der technischen Entw ick
lung und des w irtschaftlichen S trukturwandels fü r d ie  Erwerbstätigen, 
berufliche Eingliederung von Behinderten, Älteren und Personen m it 
Verm ittlungshem m nissen, Überw indung des geschlechtsspezifischen 
Ausbildungs- und Arbeitsm arktes und Förderung von Frauen, Verbes
serung der S truktur der Beschäftigung nach Regionen und W irt
schaftszweigen sow ie die Bekämpfung der Illegalen Beschäftigung.
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Bundesregierung reagierte mit immer hektischeren 
Novellierungen des AFG auf diese Entwicklung.

Mittlerweile hat sich ein „Reformstau“ herausgebil
det, der zu einer wirklich tiefgreifenden Neufassung 
des AFG zwingt. Dies auch aus verwaltungsprakti
scher Sicht: Durch die zahlreichen Eingriffe ist das 
AFG zu einem Konglomerat von Vorschriften gewu
chert, das selbst für Experten der Arbeitsverwaltung 
nicht mehr überschaubar ist -  zumal das Gesetz noch 
durch zahlreiche Anordnungen und Durchführungsbe
stimmungen ergänzt wird. Parallel zu diesen Entwick
lungen wurden alternative Vorschläge für eine Reform 
des AFG vorgelegt -  genannt seien hier nur das 
„Memorandum für ein neues Arbeitsförderungsge
setz“ sowie der Gesetzentwurf eines „Arbeits- und 
Strukturförderungsgesetzes“ (ASFG) der SPD5.

In dieser Situation wurde Anfang 1995 eine umfas
sende Reform des AFG noch für die laufende Legis
laturperiode angekündigt. Im Mai 1995 erschien ein 
erster Vorentwurf eines „Arbeitsförderungsreformge
setzes“ (AFRG) aus dem Bundesarbeitsministerium, 
der im September 1995 um einige Ergänzungen er
weitert wurde. Politische Aktualität erlangten die Re
formüberlegungen allerdings erst m it den im Februar 
1996 von einer Koalitionsarbeitsgruppe vorgelegten 
„Eckpunkten für eine Reform des Arbeitsförderungs
rechts“6. Seit M itte April liegt nun auch der Referen
tenentwurf für ein AFRG vor. Im folgenden soll vor 
dem Hintergrund der Suche nach Wegen zur Be
kämpfung der Arbeitslosigkeit vor allem der Bereich 
der Arbeitsförderung betrachtet werden7.

Vollkommen neuer Zuschnitt
Das reformierte AFG soll nun auch formal als 3. 

Buch in das Sozialgesetzbuch (SGB) eingegliedert 
werden (fiktiv war das AFG bereits seit 1976 Bestand
teil des SGB). Hierzu wird der Aufbau verändert. Zu

4 Die Finanzierung der verein igungsbedingten Kosten der A rbeits
losigke it ist im Kontext der umfassenden Diskussion über „versiche
rungsfrem de Leistungen“ zu sehen, w ie  dies vor allem von W infried 
Schmähi them atis iert w ird. Vgl. grundsätzlich W. S c h m ä h I : Finan
zierung sozialer Sicherung in Deutschland unter veränderten gesell
schaftlichen und ökonom ischen Bedingungen, in: Deutsche Renten
versicherung, 1994, S. 357 ff. Bezüglich der Problem atik „versiche
rungsfrem der Leistungen“ in der Arbeitslosenversicherung vgl. die 
A rbeit von R S t e i n :  Analyse des Träger-und Finanzierungssystems 
der Arbeitsm arktpolitik, Berlin 1995.

5 Vgl. Arbeitskreis AFG-Reform (Hrsg.): Mem orandum  fü r ein neues 
Arbeitsförderungsgesetz, Hamburg 1995, sow ie zum ASFG-Entwurf 
der SPD-Bundestagsfraktion d ie  Bundestags-Drucksache 13/1440.

6 Die „E ckpunkte“ haben fün f Hauptziele der geplanten AFG-Reform
benannt: 1. Verbesserung der Eingliederungschancen von A rbeits
losen und Vermeidung von A rbeitslosigkeit; 2. W eiterentwicklung des 
A rbeitsförderungsrechts und Verbesserung der Anwendbarkeit; 3. 
Erhöhung der Effektivität und Effizienz der Bundesanstalt fü r Arbeit;
4. Verbesserung der Feststellung von Leistungsmißbrauch und d ie
sen einschließlich illegaler Beschäftigung w irksam er bekämpfen so
w ie 5. Entlastung der Beltragszahler.

künftig werden die Leistungen nach den Adressaten 
gegliedert: Es gibt Leistungen an Arbeitnehmer, an 
Arbeitgeber und an Träger. Diese Umstellung ist un
problematisch, sie bringt sogar Erleichterungen für die 
Praxis aufgrund der besseren Übersichtlichkeit und 
Lesbarkeit. Allerdings zeigt die Integration in das SGB 
auch materiell Auswirkungen. Betont wird der stärke
re Versicherungscharakter des Gesetzes. Der mögli
che Adressatenkreis arbeitsmarktpolitischer Leistun
gen wird stärker auf Beitragszahler begrenzt.

Darüber hinausgehend werden die Ziele der Ar
beitsförderung völlig neu zugeschnitten. Im AFRG 
sind nur noch zwei Zieldimensionen der Arbeitsförde
rung vorgesehen: Zum einen soll der Ausgleich am 
Arbeitsmarkt unterstützt werden, zum anderen wird 
die besondere Verantwortung der Arbeitgeber für Be
schäftigungsmöglichkeiten und der Arbeitnehmer für 
ihre eigenen beruflichen Möglichkeiten betont, die 
durch Arbeitsförderungsleistungen nicht gefährdet 
werden darf. Der umfassende Zielkatalog des AFG 
wird also beschnitten auf eine explizit subsidiäre Rolle 
der Arbeitsmarktpolitik. Gegen weitergehende An
sprüche an diesen Politikbereich -  z.B. strukturpoliti
sche Ziele -  wird eine ausdrückliche Sperre im Gesetz 
verankert. Als Kern der neuen „Philosophie“ des 
AFRG läßt sich neben der subsidiären Funktion der 
Arbeitsmarktpolitik vor allem die stärkere Arbeitgeber
orientierung hervorheben8. Angesichts des vorrangi
gen Ziels der Eingliederung von Arbeitslosen in den 
regulären Arbeitsmarkt werden die Instrumente syste
matisch auf die Schaffung von Übergängen in Be
schäftigung ausgerichtet.

Eingliederung von Arbeitslosen

Das AFRG sieht eine ganze Palette an 
Fördermöglichkeiten vor, mit deren Hilfe Arbeitslose in 
reguläre Beschäftigung (re-)integriert werden sollen:

□  Zur Verbesserung der Eingliederungsaussichten

7 Einen ersten Überb lick über d ie Reform des AFG findet sich bei 
R. S t e i n k e :  Die Reform des Arbeitsförderungsgesetzes (AFG), in: 
Soziale Sicherheit, 1996, S. 161 ff.; S. S e i l :  Reform des A rbeits
förderungsgesetzes. A rbeitsm arktpo litische und verwaltungsprakti
sche Aspekte des geplanten Um baus des AFG zum SGB III, in: 
Sozialer Fortschritt, 1996, S. 163 ff.; sowie auch die synoptische 
Gegenüberstellung der w ichtigsten Regelungen Im AFG, im ASFG 
der SPD und im AFRG der Bundesregierung bei R. B ü t t n e r ,  
M. K n u t h :  Synopse zur AFG-Reform, Gelsenkirchen, Juni 1996.

8 Diese Stärkung der Arbeitgeberorientierung w ird z.B. anhand der 
Beratung deutlich: Die bisherige Trennung in A rbeitsberatung (für 
Erwachsene) und Berufsberatung (für Jugendliche) w ird zugunsten 
einer e inheitlichen Berufsberatung aufgegeben (was durchaus der 
Praxis in anderen Ländern und auch der betrieblichen Realität ent
spricht). Hinzu kom m t eine sogenannte A rbeitsm arktberatung, d ie 
sich an Arbeitgeber richtet. So sollen die Arbeitsäm ter verpflichtet 
werden, auf d ie  Arbeitgeber initia tiv zuzugehen und eine Beratung an
zubieten, wenn absehbar ist, daß eine offene Stelle n icht besetzt wer
den kann.
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sollen für Arbeitslose mit einer mehr als sechsmonati
gen Dauer der Arbeitslosigkeit sogenannte Trainings
maßnahmen eingeführt werden9. Während dieser 
Maßnahmen zur Eignungsfeststellung oder Unterstüt
zung der Selbstsuche (z.B. Bewerbungstraining) mit 
einer Dauer von zwei bis acht Wochen wird das 
Arbeitslosengeld oder die Arbeitslosenhilfe weiterge
zahlt.

□  Spätestens nach einer sechsmonatigen Arbeits
losigkeit soll das Arbeitsamt gemeinsam mit dem Ar
beitslosen feststellen, welche Leistungen, Maßnah
men oder auch eigene Bemühungen erforderlich sind, 
um eine drohende Langzeitarbeitslosigkeit zu verhin
dern. Dies soll in einem Eingliederungsplan festgehal
ten werden10.

□  Die an Arbeitgeber gewährten Lohnkostenzu
schüsse des AFG (Eingliederungszuschuß, -hilfe, 
-beihilfe und der Lohnkostenzuschuß für ältere Arbeit
nehmer) werden zu Eingliederungszuschüssen zu
sammengefaßt, die Arbeitgeber zum Ausgleich von 
Minderleistungen bei förderungsbedürftigen Arbeits
losen erhalten können. Noch in den „Eckpunkten“ der 
Koalitionsarbeitsgruppe war vorgesehen, soweit wie 
möglich auf formale Zugangsvoraussetzungen zu ver
zichten. Entgegen dieser Zielsetzung wird nun im 
AFRG erneut eine der heutigen Rechtslage sehr ähn
liche Differenzierung von Förderhöhe und -dauer vor
genommen. Im Bereich der Einarbeitung kann der Zu
schuß 30%  des A rbeitsentgelts (einschließlich 
Sozialversicherungsbeiträge) für sechs Monate betra
gen, bei erschwerter Vermittlung 50% (bis 70%) für 
zwölf (bis 24) Monate sowie für ältere Arbeitnehmer 
(ab 55 Jahre) 50% (bis 70%) für 24 (bis 36) Monate. 
Entgegen der ursprünglichen Vorstellung eines w eit
gehenden Verzichts auf formale Voraussetzungen ar
gumentiert das Bundesarbeitsministerium in diesem 
Fall, daß die Förderung nach dem Grad der Leistungs
minderung gestaffelt werden müsse, um Verdrän
gungsprozesse seitens der weniger beeinträchtigten 
Arbeitnehmer zu verhindern".

s Es handelt sich hierbei nicht um ein neues Instrument, sondern um 
eine Nachfolgeregelung zum gegenwärtigen § 103b AFG. Eine Ver
besserung ist darin zu sehen, daß nun auch d ie  Maßnahmekosten 
übernom m en werden können.

10 Am  Beispiel der Förderung beruflicher Qualifizierungsmaßnahmen 
kann gezeigt werden, daß dieses Instrument auf bestim m te Problem 
gruppen gleich zu Beginn ihrer A rbeitslosigkeit konzentriert werden 
sollte, um  effizient Langzeitarbeitslosigkeit verhindern zu können; vgl. 
ausführlicher V. S t e i n e r ,  B .  K a l t e n b o r n :  Arbeitsm arktdyna
m ik, Langzeitarbeitslosigkeit und der Beitrag der Arbeitsm arktpolitik, 
in: W. F r a n z ,  V . S t e i n e r  (Hrsg.): Der w estdeutsche Arbeitsm arkt 
im strukturellen Anpassungsprozeß, Baden-Baden 1995, S. 29 ff. 
Diese Erkenntnisse sollten berücksichtigt werden, wenn man ein (an 
sich sinnvolles) Instrument w ie den E ingliederungsplan einführt und 
m it einem starren zeitlichen Schwellenwert arbeitet.

□  Für Existenzgründer ist ein spezieller Eingliede
rungszuschuß bei Neugründungen vorgesehen. Exi
stenzgründer können im ersten Jahr der Gründung bei 
der Einstellung eines Arbeitslosen (der mindestens 
drei Monate Leistungen bezogen haben muß) einen 
Zuschuß in Höhe von 50% für maximal zwölf Monate 
erhalten, ohne daß eine Leistungsminderung beim 
Arbeitslosen vorliegen muß.

□  Mit dem sogenannten Eingliederungsvertrag ist ein 
neues Instrument der Arbeitsförderung vorgesehen. 
Im Kern geht es hierbei um die Möglichkeit, Lang
zeitarbeitslose (bzw. Arbeitslose mit mindestens ei
nem Vermittlungshemmnis nach sechs Monaten) in ei
nem Zeitraum von zwei Wochen bis maximal sechs 
Monate „auf Probe“ in einem Betrieb zu beschäftigen 
und sie dort einzuarbeiten; dabei soll der Arbeitgeber 
fü r alle Zeiten eines Arbeitsausfalls, z.B. wegen 
Krankheit oder anderer Fehlzeiten, eine Erstattung 
der Arbeitsentgeltanteile vom Arbeitsamt erhalten. 
Zugleich kann dem Arbeitgeber ein Eingliederungs
zuschuß gezahlt werden. Der Eingliederungsvertrag 
soll in ein reguläres Beschäftigungsverhältnis einmün
den. Dieser Vertrag kann allerdings arbeitgeberseitig 
jederzeit aufgelöst werden. Selbst in diesem Fall ist 
der Eingliederungszuschuß nicht zurückzuzahlen12. 
Die rechtliche Seite des Eingliederungsvertrages er
scheint zur Zeit noch etwas diffus. Hier wird ein drei
seitiger Vertrag zwischen Arbeitgeber, Arbeitnehmer 
und Arbeitsamt geschaffen, der teils öffentlich-recht
lich, teils privatrechtlich ausgestaltet ist13.

Mit dem hier skizzierten Instrumentarium kann eine 
lange Kette von „Probe“ -Beschäftigungen installiert 
werden. Dies mag folgendes Beispiel illustrieren: Be
ginnend mit einer Trainingsmaßnahme von zwei Mo
naten geht der Arbeitnehmer in ein Eingliederungs

11 Diese Argum entation w ird gestützt von ökonom ischen Überlegun
gen zur Subventionierung in der Arbeitsm arktpolitik . Bei direkten 
Transfers an Unternehmen hat die Bemessung der Subventionshöhe 
eine entscheidende Bedeutung bei der Problem atik von W ettbe
werbsverzerrungen. Unternehmen werden dann n icht durch d ie  Be
schäftigung subventionierter Langzeitarbeitsloser bevorteilt, wenn 
der Zuschuß in Höhe des ta tsächlichen Produktivitätsnachteils ge
währt w ird. Vgl. zu dieser Argum entation L. K e l p ,  H. M. S c h e l l  - 
h a a ß :  Subventionen als S teuerungsinstrum ente  des A rb e its 
marktes, in: M itte ilungen aus der Arbeitsm arkt- und Berufsforschung, 
1995, S. 399 ff., hier S. 411. Diese m ikroökonom ische Argum entation 
ist zw ar überzeugend, aber zugleich auch in der Praxis einer 
M assenverwaltung in H inblick auf d ie  einzelnen Arbeitslosigkeitsfä lle 
schwer zu operationalisieren. Die im AFRG gewählten Förderhöhen 
und -Zeiten sind eher eine Fortschreibung der bisherigen Regelungen.

12 An diesem  Punkt wären die M itnahm eeffekte von Lohnsubven
tionen zu thematisieren, d ie in e iner Vielzahl von Untersuchungen im 
mer w ieder problem atisiert wurden.

13 Vgl. R. S t  e i n k  e , a.a.O., S. 167. In der Begründung des Bundes
arbeitsm inisterium s zum Entwurf des AFRG w ird davon gesprochen, 
daß ein Beschäftigungsverhältnis, aber kein Arbeitsverhältnis begrün
det werden soll.
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vertragsverhältnis für sechs Monate. Daran anschlie
ßend hätte der Betrieb die Möglichkeit, unter Berück
sichtigung der vorgesehenen Änderungen im Kün
digungsschutzrecht den Arbeitnehmer weitere 24 Mo
nate in Form auch mehrfach gestückelter befristeter 
Arbeitsverhältnisse zur Erprobung zu beschäftigen. 
Angesichts einer solchen Spanne von zwei Jahren 
und acht Monaten könnte man betriebsseitig nun 
wirklich nicht mehr davon sprechen, daß Langzeit
arbeitslose deshalb nicht eingestellt werden, weil die 
institutionellen Regelungen eine ausreichende Erpro
bung bzw. Einarbeitung nicht zulassen.

Des weiteren geht das AFRG hinsichtlich der 
Schaffung von Übergängen in Beschäftigung über die 
bisherige Orientierung auf reguläre Normalarbeitsver
hältnisse hinaus. So soll eine sogenannte Arbeitneh
merhilfe im Gesetz festgeschrieben werden. Danach 
kann bei Aufnahme einer von vornherein auf längstens 
drei Monate befristeten Tätigkeit (Saisonarbeit) ein 
täglicher Zuschuß von 25 DM zur Arbeitslosenhilfe ge
währt werden, um die Niedriglöhne aufzustocken und 
einen Anreiz zur Aufnahme dieser Arbeiten zu setzen. 
Hierbei geht es vor allem um die Erntehelfertätigkeiten 
in der Landwirtschaft14.

Reduzierung der aktiven Arbeitsmarktpolitik

In der aktiven Arbeitsmarktpolitik -  einem Bereich, 
der seit Jahren im Mittelpunkt der öffentlichen Debat
te steht -  fo lgt der AFRG-Entwurf der „klassischen“ 
Tradition der Konsolidierungspolitik in Form von 
Volumenreduzierungen beim Einsatz der aktiven ar
beitsmarktpolitischen Instrumente. Dieser Weg läßt 
sich über Haushaltsvorgaben und/oder über förder
rechtliche Einschränkungen bei den aktiven arbeits
marktpolitischen Instrumenten realisieren. Die Bun
desregierung scheint beide Wege gehen zu wollen. So 
sollen im Zeitraum 1997 bis 2000 insgesamt 35 Mrd. 
DM im Haushalt der Bundesanstalt für Arbeit einge
spart werden. Davon entfallen über 50% auf die neu
en Bundesländer. Gelingen soll dies in erster Linie 
durch eine Reduzierung des Niveaus der aktiven Ar
beitsmarktpolitik auf westdeutsche Werte. Angesichts 
der Tatsache, daß derzeit auf 100 Arbeitslose in Ost

14 Die Arbeitnehm erhilfe ist im Zuge der Reform der A rbeitslosenhilfe 
aufgenommen worden; vgl. zu den problem atischen Aspekten dieses 
Instruments S. S e i l :  S tandort und Zukunft der Arbeitslosenhilfe, in: 
Soziale Sicherheit, 1996, S. 458 ff.

15 Angesichts dieses Verhältnisses w ird von einem „C rash-Kurs“ für
d ie neuen Bundesländer gesprochen; vgl. Arbeitskreis AFG-Reform: 
Reform der Arbeitsförderung durch die Bundesregierung: S ta tt eines 
Beitrages zur Halbierung Erhöhung der A rbeitslosigkeit. S tellung
nahme anläßlich der Fachtagung „D ie Zukunft des AFG auf dem  Prüf
stand“  am 5. Juni 1996 in Berlin, S. 9-12.

deutschland 43 Personen in Maßnahmen der aktiven 
Arbeitsmarktpolitik kommen, während dieser Wert in 
Westdeutschland 13 Personen beträgt, dürfte dies ein 
äußerst kritischer Weg sein15.

Innerhalb der aktiven Arbeitsmarktpolitik sind die 
Förderung beruflicher Qualifizierungsmaßnahmen so
wie die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen die beiden 
zentralen Instrumente. Hier sieht das AFRG einige Än
derungen vor:

Der Bereich der beruflichen Qualifizierungsförde
rung wird im AFG bisher in Fortbildungs- und Um
schulungsmaßnahmen sowie den Einarbeitungszu
schuß unterteilt. Diese Trennung wird im AFRG auf
gegeben und mit dem Begriff der beruflichen Weiter
bildungsmaßnahmen vereinheitlicht. Wie bisher kann 
bei Teilnahme an einer solchen Maßnahme ein Unter
haltsgeld in Höhe des Arbeitslosengeldes gewährt so
wie die Maßnahmekosten übernommen werden.

Der AFRG-Entwurf sieht hier nur einige systema
tische Vereinfachungen vor, die vor allem für die 
Praktiker in der Arbeitsverwaltung von Vorteil sind. So 
können z.B. Berufsrückkehrer zukünftig grundsätzlich 
gefördert werden, wenn sie einmal ein Jahr sozialver
sicherungspflichtig beschäftigt waren16. Auch den 
Forderungen aus der Praxis, auf die starre Not
wendigkeit einer mindestens einjährigen Zwischenbe
schäftigungszeit zwischen zwei Förderungen zu ver
zichten, wird entsprochen, so daß wieder Spielräume 
für eine einzelfallbezogene Ausgestaltung der För
derpolitik hergestellt werden. Positiv ist auch die ver
stärkte Berücksichtigung von Fernunterricht, Selbst- 
lernmaßnahmen und vor allem von Bildungsmodulen 
bei der Förderung zu beurteilen, da sich die 
Modularisierung der beruflichen Weiterbildung mittler
weile aus Qualitäts-, Kosten- und pädagogischen 
Gründen immer mehr durchsetzt.

Eine w ichtige Weiterentwicklung ist auch darin zu 
sehen, daß in Zukunft berufliche Weiterbildungsmaß
nahmen in einem deutlich größeren Umfang betriebli
che Praktika enthalten können. Ihr Anteil kann bis zu 
50% betragen und bei einem „besonderen arbeits
marktpolitischen Interesse an der überwiegenden 
Vermittlung berufspraktischer Fertigkeiten“ sogar bis 
zu 75% der Maßnahmedauer ausfüllen. Hier werden 
die rechtlichen Konsequenzen aus den Erfahrungen in 
der Praxis gezogen, daß zum einen betriebliche Prak
tika die Eingliederungschancen erhöhen, zum ande-

"  Aufgrund der bestehenden Rechtslage In Form des § 46 AFG, der 
eine Vielzahl unterschiedlicher Ausnahmefälle m it te ilweise extrem 
schwierigen Berechnungsweisen enthält, ist eine so lche Vereinfa
chung zu begrüßen.

522 W IRTSCHAFTSDIENST 1996/X



ARBEITSMARKTPOLITIK

ren gerade für die Langzeitarbeitslosen solche Qualifi- 
zierungs-Beschäftigungs-Verbundsysteme wesentlich 
angemessenere Bildungsformen darstellen, weil diese 
Personengruppe in den „klassischen“ Maßnahmen ei
nes schulischen, außerbetrieblichen Lehrgangs häufig 
überfordert ist.

Allerdings sieht die Reform des AFG auch lei
stungsrechtliche Einschränkungen vor, die aus der 
bereits erwähnten stärkeren Versicherungsorientie
rung des SGB III abgeleitet werden. So werden die 
Zeiten, die einer beitragspflichtigen Beschäftigung 
gleichgestellt sind (§ 107 AFG), abgeschafft. Dazu 
gehörte auch das Unterhaltsgeld, so daß durch die 
Teilnahme an einer Maßnahme neue Ansprüche er
worben werden konnten. In Zukunft wird dies entfal
len, so daß am Ende einer Maßnahme -  wenn keine 
Einmündung in eine Beschäftigung erfolgt -  bei aus
gelaufenem Anspruch auf Arbeitslosengeld nur noch 
fü r maximal drei Monate ein sogenanntes Anschluß
unterhaltsgeld gewährt werden kann.

Weitere Einschränkungen im Förderrecht

Bei den Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM) 
zeichnet sich ab, daß die Entlohnung in diesen Maß
nahmen zunehmend von der Entlohnung in regulären 
Arbeitsverhältnissen abgekoppelt werden soll. Da der 
Gesetzgeber die Tarifparteien nicht zwingen kann, ei
nen eigenständigen (niedrigeren) „ABM-Tarif“ zu be
gründen, hat er den Weg über eine förderrechtliche 
Regulierung gewählt und die der Förderung zugrun
deliegenden „berücksichtigungsfähigen Arbeitsent
gelte“ auf 90% der tariflichen oder ortsüblichen Ent
gelte vergleichbarer ungeförderter Tätigkeiten be
grenzt.

Dieser Ansatz des (förderrechtlichen) Drucks auf 
die Herstellung einer größeren Lohndifferenz zwi
schen geförderter und ungeförderter Beschäftigung 
wird im AFRG dadurch verstärkt, daß das berücksich
tigungsfähige Arbeitsentgelt auf 80% abgesenkt wird 
(90% bei reduzierten Einstiegstarifen für Langzeitar
beitslose). Bezogen auf dieses so ermittelte Entgelt 
kann der Lohnkostenzuschuß an den Maßnahmeträ
ger 30-75% betragen. Bei individueller Förderungsbe
dürftigkeit und schlechter finanzieller Lage des Trä
gers kann auch eine verstärkte Förderung vorge
nommen werden, wobei in diesem Fall das jeweilige 
Bundesland entsprechend anteilig zur Finanzierung 
herangezogen wird. Weiterhin ist vorgesehen, daß 
95% der ABM-Beschäftigten Langzeitarbeitslose sein 
müssen. Ausgeweitet werden die Möglichkeiten der 
arbeitsbegleitenden Qualifizierung im Rahmen von 
ABM. So dürfen die berufliche Qualifizierung und das

betriebliche Praktikum zusammen immerhin 40% der 
Gesamtzeit erreichen17.

Bis Ende 1997 befristet gibt es im AFG die Mög
lichkeit der produktiven Arbeitsförderung (§ 249h- und 
§ 242s-Maßnahmen)18, bei denen ein pauschalierter 
Lohnkostenzuschuß in Höhe der durchschnittlichen 
Aufwendungen fü r Arbeitslosengeld und -hilfe ge
währt werden kann, wenn Maßnahmen in den Berei
chen Umweltsanierung, soziale Dienste und Jugend
hilfe durchgeführt werden. Dieses Instrument wird in 
Form von Strukturanpassungsmaßnahmen in das 
AFRG aufgenommen und weitere fünf Jahre verlän
gert.

Innovationen in der Arbeitsverwaltung

Seit langem wird von Praktikern innerhalb der Ar
beitsverwaltung beklagt, daß das Haushaltsrecht und 
die tradierten Formen der Mittelbewirtschaftung zu in
effizienter Ressourcenallokation führen. Hier sieht der 
vorliegende AFRG-Entwurf einige wichtige Neuerun
gen vor:

□  Bisher wurden den Arbeitsämtern die Mittel für die 
einzelnen arbeitsmarktpolitischen Leistungen als je
weils eigene Haushaltsposten zugewiesen, ohne daß 
es Umschichtungsm öglichkeiten gab. Nun sollen 
künftig alle Mittel für Ermessensleistungen der aktiven 
Arbeitsförderung in Form eines „Eingliederungshaus
haltes“ zusammengefaßt werden. Die Arbeitsämter 
können dann vor Ort eine lokale/regionale Schwer
punktsetzung vornehmen.

□  Vorgesehen ist die Einrichtung eines sogenannten 
„Innovationstopfes“ in Höhe von 5% der zugewiese
nen Mittel aus dem Eingliederungshaushalt. M it die
sen Mitteln können die Arbeitsämter neue Arbeitsför

17 Hier s teck t aber -  w ie so o ft -  das Problem im Detail. Die Regelung 
ist an und fü r sich sehr positiv  zu bewerten, aber zugleich werden die 
M öglichkeiten von Trägern, Erlöse aus den Maßnahmen zu erw irt
schaften, um dam it z.B. Qualifizierungsteile zu finanzieren, durch ei
ne restriktive Definition des öffentlichen Interesses noch mehr als be
reits heute eingeschränkt.

18 Dieses Instrum ent ist fü r d ie neuen Bundesländer entw icke lt w or
den, um die auslaufenden M ega-ABM  und die betrieblichen Entlas
sungswellen in Treuhandunternehmen aufzufangen. Für d ie Bundes
anstalt für A rbeit ist d ie  produktive A rbeitsförderung ein interessantes 
Instrument, weil dadurch die passiven Lohnersatzleistungen in einen 
(aktiven) Lohnkostenzuschuß um gewandelt werden und dabei sozu
sagen eine gegenseitige Deckungsfähigkeit vorliegt. Für d ie  Träger 
heißt das allerdings, daß sie d ie  notwendigen Kofinanzierungsm ittel in 
w eit größerem Um fang als bei „klassischen“ ABM  über andere Quel
len decken müssen. Dieser innovative Ansatz zur Finanzierung von 
A rbeit s ta tt A rbeits losigkeit wurde in Form der § 242s-Maßnahmen 
dann auch auf W estdeutschland übertragen; vgl. auch zu dem  inter
essanten Aspekt, daß d ie  Treuhandanstalt (bzw. ihre Nachfolgeor
ganisation, d ie Bundesanstalt fü r verein igungsbedingte Sonderauf
gaben) se it 1994 bei den von ihr kofinanzierten Beschäftigungspro
jekten eine flächendeckende w ettbewerb liche Vergabe durchführt, 
die Untersuchungsergebnisse v o n B .  R a b e ,  K. E m m e r i c h :  A r
be itsm arktpo litik  zw ischen M arkt und Staat, in: WIRTSCHAFTS
DIENST, 76. Jg. (1996), H. 5, S. 247 ff.
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derungsleistungen finanzieren, die außerhalb der im 
Gesetz vorgesehenen Maßnahmen liegen19.

□  Überaus positiv wäre die Realisierung der vorgese
henen Regelung, daß Ausgabenreste von einem 
Haushaltsjahr in das nächste übertragen werden kön
nen.

□  Da die Ermessensleistungen der aktiven Arbeitsför
derung zukünftig stark dezentralisiert administriert 
werden sollen, ist im AFRG vorgesehen, daß die 
Arbeitsämter jährliche „Eingliederungsbilanzen“ auf 
vergleichbarer Basis erstellen sollen. In diesen Bilan
zen geht es vor allem um eine Durchschnittsbe
trachtung der Maßnahmekosten und der erzielten 
Eingliederungs„erfolge“ -  unabhängig davon, in wel
che Beschäftigung die Eingliederung erfolgt. Die un
bedingt notwendige Entwicklung und Installierung ei
nes Controlling-Systems für die Arbeitsmarktpolitik 
deutet sich hier aber nur ansatzweise an20. Es besteht 
die Gefahr, daß die Arbeitsverwaltung auf einen künst
lichen „S tatistik“ -Wettbewerb ausgerichtet wird, der 
zudem noch auf ineffizienten Indikatoren basiert.

Problematische Punkte

Gerade angesichts der Tatsache, daß es im Gesetz
entwurf eine ganze Reihe innovativer Verbesserungen 
gibt und die anvisierte Konzentration auf eine (Wieder-) 
Eingliederungsförderung in reguläre Beschäftigung 
auch instrumentell abgestützt wird, sollten Zielkon
flikte nicht außer acht gelassen werden. Vorgesehen 
ist beispielsweise eine drastische Verschärfung der 
Zumutbarkeitsregelung, die nun in das Gesetz selber 
integriert w ird21. In diesem Zusammenhang soll die 
Bundesanstalt für Arbeit verpflichtet werden, durch in
stitutionelle Maßnahmen (z.B. eine „Binnenrevision“) 
dafür zu sorgen, daß alle Mitarbeiter die „verschärfte

1S Der Ursprung dieser Innovation ist das 1989 von der Bundesregie
rung aufgelegte Programm „Aktion Beschäftigungshilfen für Langzeit
arbeitslose“ . Dabei wurden 50 Mill. DM fü r acht M odellarbeitsäm ter
(später erfo lgte eine Aufstockung auf 200 Mill. DM und 18 M odell
arbeitsämter) zur flexiblen Verwendung im Rahmen des Sonderpro
gram m s zur Verfügung gestellt; vgl. zu den Ergebnissen der Begle it
forschung A. S c h m i d  u.a.: Neue Wege der Arbeitsm arktpolitik: 
M odellarbeitsäm ter und M odellprojekte, in: W SI-M itte ilungen, 1994, 
S. 84 ff.

20 Dies liegt darin begründet, daß als Grundlage eines gehaltvollen
Controllingsystem s em pirisch valide Befunde aus der W irkungs
forschung vorliegen müssen. Am  Beispiel der beruflichen W eiterbil
dungsförderung kann gezeigt werden, daß in Deutschland ein ekla
tantes Defizit an W irkungsforschung besteht und das hier eine den 
USA vergleichbare „Evaluierungsindustrie“  fehlt; vgl. I. S p e r l i n g :  
Möglichkeiten und Grenzen von Qualifizierungsmaßnahmen, in: Wege 
aus der Arbeitslosigke it (Beihefte der Konjunkturpolitik, Bd. 43), Berlin 
1995, S. 231 ff. Darüber hinausgehend g ib t es erhebliche m ethodi
sche Probleme, d ie Nutzeneffekte der A rbeitsm arktpo litik  aufgrund 
ihrer M ehrdim ensionalität zu operationalisieren; vgl. z.B. U. W a l w e i :  
B ru tto - und Nettoeffekte der A rbeitsverm ittlung. M öglichkeiten und 
Grenzen ihres Nutzens für Arbeitsuchende, Betriebe und die Volks
w irtschaft, in: M itteilungen aus der A rbeitsm arkt- und Berufsfor
schung, 1995, S. 516 ff.

Bekämpfung des Leistungsmißbrauchs“ auch umset- 
zen.

Unabhängig von den negativen betriebswirtschaft
lichen Effekten innerhalb der Verwaltung manifestiert 
sich hier ökonomisch gesehen eine Zielüberfrachtung. 
So soll die Arbeitsvermittlung die Arbeitgeberkontakte 
ausbauen, die Besetzung offener Stellen beschleuni
gen, die Ermessensleistungen der aktiven Arbeits
förderung planen, steuern und bewirtschaften und 
gleichzeitig ihre Aktivitäten bei der Prüfung der 
Arbeitsbereitschaft von Arbeitslosen verstärken. Dies 
sind unrealistische Zielvorgaben. Worauf es ankommt 
ist der möglichst optimale „M ix“ , der von den gege
benen Ressourcen ausgehen muß. Gegenwärtig muß 
die Stärkung der marktorientierten Seite der Arbeits
vermittlung im Mittelpunkt stehen, damit die Aus
gleichsprozesse auf dem Arbeitsmarkt beschleunigt 
werden.

Das neue AFG ist zwar doppelt so umfangreich wie 
das alte, aber man kann tatsächlich von einer „Ver- 
schlankung“ sprechen, weil zahlreiche Regelungen 
aus den Anordnungen in das Gesetz eingebaut w or
den sind. In diesem Kontext ist es überaus problema
tisch, daß im AFRG insgesamt 29 „Verordnungser
mächtigungen“ enthalten sind, m it deren Hilfe das 
Bundesarbeitsministerium erneut eine Regelungsflut 
über die Arbeitsverwaltung gießen könnte. Hier muß 
deutlich gewarnt und politisch eine Sperre eingebaut 
werden, da die Ministerialbürokratie sicherlich viele 
„gute“ Gründe für Detaillierungen finden wird.

Damit im Zusammenhang steht die vorgesehene 
drastische Schwächung der sozialen Selbstverwal
tung, deren drittelparitätische Struktur durch einen 
Rückzug der „öffentlichen Bank“ umgebaut werden 
soll. Dies ist in Zeiten der immer stärker notwendigen 
kooperativen Politikgestaltung gerade auf lokaler und 
regionaler Ebene ineffizient.

Des weiteren markiert das AFRG einen weiteren 
Schritt in Richtung Abbau der „klassischen“ arbeits
marktpolitischen Instrumente, wobei dies besonders 
gegen ABM gerichtet ist. Die explizite Ablehnung von 
temporären Beschäftigungsmöglichkeiten ist aber in 
dieser Eindeutigkeit keinesfalls empirisch begrün
d e t22. Notwendig und richtig wäre eine konstruktive 
Debatte über Potentiale und Grenzen der aktiven 
Arbeitsmarktpolitik. Aber angesichts der Kosten der

21 Vgl. zur tiefgreifenden Problem atik der „populären“ Verschärfung 
der Zum utbarkeitsbestim m ungen ausführlicher S. S e i l :  Zur norm a
tiven Funktionalität der „Zum utbarke it“ von A rbeit in der Arbeits losen
versicherung, In: Sozialer Fortschritt, 1996, S. 84 ff.

22 Vgl. z.B. d ie ausgewogene Thematisierung bei M. S c h n e i d e r :  
Der „zweite  Arbeitsm arkt“ als legitim e und funktionsfäh ige Institution 
der Beschäftigungspolitik?, in: Jahrbuch für W irtschaftsw issenschaft, 
1995, S. 241 ff.
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Arbeitslosigkeit, die sich 1995 auf über 140 Mrd. DM 
beliefen, ist es notwendig, über Wege einer möglichst 
aktiven Umwidmung dieser Kosten zu diskutieren23.

Im Hinblick auf die Kosten Ist auch die Finanzie
rungsfrage zu problematisieren. Die geplanten Ein
sparungen im Haushalt der Bundesanstalt für Arbeit 
durch das AFRG bis 2000 sind enorm. Hierbei sollten 
allerdings auch kreislauftheoretische Zusam m en
hänge berücksichtigt werden. Wenn seitens der Bun
desregierung darauf verwiesen wird, die „unkontrol
lierte“ Ausgabenentwicklung bei der Arbeitsmarkt
politik müsse begrenzt und reduziert werden -  und 
dieses Argument für tiefgreifende Einschnitte auch in 
originäre Versicherungsleistungen als Legitimation 
benutzt wird - ,  dann sollte aber nicht übersehen wer
den, daß w ir es vor allem mit den Auswirkungen der 
überw iegenden Beitragsfinanzierung der vere in i
gungsbedingten Kosten der Arbeitslosigkeit zu tun 
haben. Denn betrachtet man den Anteil der Ausgaben 
der Bundesanstalt für Arbeit am Bruttoinlandspro
dukt, so zeigt sich für Westdeutschland, daß dieser 
Wert von 1980 bis 1995 immer in einem Korridor zwi
schen 1,5% und 2% oszillierte. Ganz anders hingegen 
die Situation in Ostdeutschland. Dort ist der Anteil seit 
1992 -  als die Ausgaben der Bundesanstalt für Arbeit 
17,5% des ostdeutschen BIP erreichten -  zwar rück
läufig, aber immer noch auf einem sehr hohen Niveau 
über 10%. Die vorgesehenen drastischen Kürzungen 
in den neuen Bundesländern müssen auch vor dem 
Hintergrund der faktischen Stabilisierungsfunktion 
diskutiert werden.

Die andere Seite der Finanzierungsdiskussion be
trifft die Problematik, daß immer noch kein Schritt in 
Richtung Umfinanzierung bestimmter Ausgabenkom
ponenten auf Steuermittel in Erwägung gezogen wird. 
Hinzu kommt, daß die enormen Einsparungen bei der 
Bundesanstalt für Arbeit keineswegs dazu genutzt 
werden, den Beitragssatz von derzeit 6,5% abzusen
ken, sondern die Mittel werden für die Vorgabe, den 
Bundeszuschuß an die Bundesanstalt auf Null herun
terzufahren, instrumentalisiert, obgleich doch weitge

!3 Die von der Bundesregierung geplante Reform geht in vielen Punk
ten parallel zu den Empfehlungen der OECD zur Arbeitsm arktpo litik. 
A llerdings p lädiert auch die OECD fü r eine stärkere Verschiebung in 
Richtung auf aktive Maßnahmen m it Konzentration auf d ie Z ie lgrup
pen; vgl. hierzu OECD: The OECD Jobs Study, Paris 1994, S. 47.

“  Vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesam tw irtschaft
lichen Entw icklung: Im Standortwettbewerb. Jahresgutachten 1995/ 
1996, S tuttgart 1995, Z iffer 398.

25 Im Sinne einer „Lager“ -Bildung: Auf der einen Seite das gewerk
schaftlich-sozialdem okratische Lager m it einer Fokussierung auf die 
Strategie einer massiven Ausweitung öffentlich geförderter Beschäfti
gung und auf der anderen Seite d ie Vertreter e iner deutlichen 
Zurückführung der Arbeitsmarktpolitik und weiterer Einschnitte in d ie 
Arbeitslosenversicherung.

hend Einigkeit darüber besteht, daß die Lohnneben
kosten unbedingt zu senken sind, um den Faktor Ar
beit zu entlasten. Hier zeigt sich das Verharren der 
Bundesregierung auch bei der anstehenden großen 
Reform des AFG in den ausgetretenen Wegen der 
Konsolidierungspolitik.

Fazit
Der vorliegende Entwurf für ein reformiertes Ar

beitsförderungsgesetz weist eine ganze Reihe an in
novativen Verbesserungen auf und könnte dazu 
führen, die Ausrichtung der Arbeitsmarktpolitik auf 
Wiedereingliederung in den Arbeitsprozeß weiter zu 
verstärken. Insofern entspricht der Entwurf den Aus
führungen des Sachverständigenrates zur Reform des 
AFG: „Grundsätzlich kommt der Arbeitsmarktpolitik 
die Funktion zu, die Vermittlungschancen von Pro
blemgruppen bei den Arbeitslosen auf private, w ett
bewerbsfähige Arbeitsplätze zu erhöhen. Das allge
meine, durchschnittliche Risiko der Arbeitnehmer, 
arbeitslos zu werden, kann sie nicht beseitigen; das 
hieße, ihre Wirkungsmöglichkeiten und Finanzierbar
keit zu überschätzen ... Sie muß statt dessen mithel
fen zu verhindern, daß sich Arbeitslosigkeit zu Lang
zeitarbeitslosigkeit entwickelt, und sie muß die Be
schäftigungschancen für besonders benachteiligte 
Personen auf dem Arbeitsmarkt verbessern. Darüber 
hinaus den allgemeinen Beschäftigungsgrad erhöhen 
kann sie n ich t.“ 24

Allerdings g ibt es einige durchaus kontroverse 
Punkte, die ausführlich zu diskutieren wären. Gegen
wärtig besteht die Gefahr, daß sich die Verantwort
lichen gleichsam „einbunkern“ und ihr Reformpaket 
ohne eine große Debatte mit den Beteiligten umzuset
zen versuchen. Dieses Verhalten würde die gegen
wärtig zu beobachtende „Polarisierung“ in der ar
beitsm arktpolitischen D iskussion25 befördern und 
außerdem Zugänge zu Ressourcen verschließen, die 
für eine konstruktive Weiterentwicklung der Arbeits
marktpolitik unbedingt erforderlich sind. So wäre es 
angesichts des Stellenwerts des Arbeitsmarktes und 
der Arbeitsmarktpolitik m it ihren Ausstrahlungseffek
ten in viele andere Bereiche hinein (z.B. Rentenver
sicherung) hilfreich, wenn ein Sachverständigenrat für 
Arbeitsmarktfragen existieren würde, der sich gerade 
nicht nur aus Wissenschaftlern zusammensetzt, die 
zwangsläufig eine gewisse Distanz zu den Eigenhei
ten des institutionellen Umfeldes haben und deren 
Reformvorschläge deshalb auch nicht selten an der 
(gegebenen) Realität Vorbeigehen. Aus einem solchen 
Gremium heraus könnte versucht werden, eine kon
sensorientierte Weiterentwicklung der Arbeitsmarkt
politik zu betreiben.
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